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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Seit dem 1. Juli 2006 ist das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip in Kraft. Mit
diesem Prinzip wird Verwaltungstransparenz angestrebt: Alle Verwaltungsdokumente
sollen grundsätzlich allen interessierten Personen offengelegt werden. Das Parlament
hatte allerdings einige Ausnahmeregelungen von diesem Prinzip eingeführt. Eine Folge
davon ist, dass unterschiedliche Verwaltungseinheiten sehr hohe Gebühren für die
Herausgabe von Dokumenten verlangen. Mit einer parlamentarischen Initiative wollte
Edith Graf-Litscher (sp, TG) dem einen Riegel schieben. Sie wies zwar in ihrer
Begründung darauf hin, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren verlangt
würden: 97% der beim EDÖB gemeldeten Gesuche seien gratis erledigt worden.
Allerdings seien die restlichen 3% mit teilweise exorbitant hohen Gebühren versehen
worden. Sie nannte das Beispiel der Akten im Zusammenhang mit der Duro-
Beschaffung, für deren Einsicht vom Bundesamt für Rüstung eine Gebühr von CHF
7'900 erhoben worden sei oder die CHF 16'500, die einer Lärmschutzvereinigung für
die Einsicht in einen 90-seitigen Bericht in Rechnung gestellt worden wären. Dies
erwecke den Anschein, dass einzelne Verwaltungsstellen hohe Hürden aufstellten. Weil
dies dem Öffentlichkeitsprinzip diametral entgegen stehe, sei eine gesetzliche
Grundlage für grundsätzlich vollständige Gebührenfreiheit  zu schaffen. 
Mit 17 zu 4 Stimmen sprach sich die SPK-NR für Folge geben aus. Gleichzeitig müsse
auch das Verfahren präzisiert werden. Die ständerätliche Schwesterkommission stiess
sich ebenfalls an der uneinheitlichen Erhebung von Gebühren, die aufgrund ihrer
abschreckenden Wirkung dem Öffentlichkeitsprinzip zuwiderlaufe, und sprach sich
Anfang 2017 einstimmig für das Anliegen aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.01.2017
MARC BÜHLMANN

Weil sowohl die SPK-NR (im Oktober 2016) als auch die SPK-SR (im Januar 2017) der
parlamentarischen Initiative Graf-Litscher (sp, TG) für eine Gebührenregelung des
Öffentlichkeitsprinzips Folge gegeben hatten, wäre es an der SPK-NR gewesen, eine
entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Allerdings hatte die Kommission im März 2017
entschieden, zuvor die angekündigte Ausarbeitung einer Teilrevision des
Öffentlichkeitsgesetzes durch das EJPD abzuwarten. Das Anliegen der
parlamentarischen Initiative, für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten nur in
begründeten Ausnahmefällen Gebühren zu erheben, hätte in diese Revision einfliessen
sollen. Das EJPD wollte jedoch seinerseits verschiedene Entwicklungen abwarten, bis es
eine kohärente Vorlage erarbeiten könne. Ein Entscheid des Bundesrats über das
weitere Vorgehen sei erst im Frühjahr 2019 zu erwarten. Aus diesem Grund beantragte
die SPK-NR eine Fristverlängerung für die Ausarbeitung einer Vorlage. Man wolle nach
dem Entscheid des Bundesrates befinden, ob es zielführender sei, die gesetzlichen
Änderungen selber auszuarbeiten. 
In der Frühjahrssession 2019 gab der Nationalrat grünes Licht für die Verlängerung der
Frist bis zum Frühling 2021. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang 2020 legte die SPK-NR einen Umsetzungsvorschlag zur parlamentarischen
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) vor, mit der diese im Sinne des
Öffentlichkeitsprinzips gefordert hatte, dass der Zugang zu öffentlichen Dokumenten
zukünftig ohne Gebühren gewährt werden müsse. In ihrer Vorlage sah eine
Kommissionsmehrheit von 13 zu 8 Stimmen vor, Kostenfreiheit gesetzlich zu verankern,
aber bei einer «äusserst aufwändigen Bearbeitung» eines Gesuchs eine Gebühr von
maximal CHF 2'000 als Ausnahmeregel festzulegen. Man habe bei der Ausarbeitung des
Entwurfs festgestellt, dass die Departemente das Öffentlichkeitsprinzip sehr
unterschiedlich umsetzen würden. Zwar würde in den meisten Fällen auf eine Gebühr
verzichtet, wenn aber, wie in einzelnen Fällen vorgekommen, mehrere Tausend Franken
in Rechnung gestellt würden, käme dies einer Aushöhlung des Prinzips gleich, wonach
der Zugang zu amtlichen Dokumenten grundsätzlich kostenfrei sein müsse.  
Dies sahen in der Vernehmlassung, die zwischen Februar und Mai 2020 durchgeführt
wurde, auch die meisten Teilnehmenden so. Von den 51 Vernehmlassungsteilnehmern
seien 38 für den Entwurf, fünf dagegen und acht hätten keine Stellungnahme
abgegeben – so der Vernehmlassungsbericht. Zu den ablehnenden Teilnehmenden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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gehörten der Kanton Appenzell Innerrhoden, die CVP und drei der 19 angefragten
Interessenorganisationen (economiesuisse, Swissmechanic, Swissmem). Die meisten
Teilnehmenden begrüssten eine gesetzliche Verankerung der Kostenlosigkeit und eine
Vereinheitlichung zwischen den Departementen. Die CVP sah hingegen aufgrund des
Umstands, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren erhoben werden, keinen
Regelungsbedarf. Economiesuisse und der Kanton Appenzell Innerrhoden stellten sich
ihrerseits gegen die Gebührenfreiheit, weil die Kosten für aufwändige Abklärungen
nicht von den jeweiligen Anfragenden, sondern der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Geteilter Meinung waren die Vernehmlassungsteilnehmenden hinsichtlich
eines Maximalbetrags. Nicht nur die Höhe dieses Betrags war umstritten – den einen
war er zu hoch, den anderen zu tief –, sondern auch die Frage, ob er allen
Antragstellenden auferlegt werden soll, sorgte für Uneinigkeit. Der Kanton Tessin schlug
etwa für Medienschaffende, NGOs und die Wissenschaft Erlass- und
Reduktionsmöglichkeiten vor. Darüber hinaus war umstritten, ob im Gesetz überhaupt
ein spezifischer Betrag festgelegt werden soll.
Ende 2020 nahm der Bundesrat zum Entwurf Stellung. Er begrüsse den
Paradigmenwechsel im Sinne einer Verankerung der Kostenfreiheit im Gesetz. Dies
entspreche der gelebten Praxis. Auswertungen zeigten, dass in 97 Prozent aller
Anfragen auf Gebühren verzichtet würde. Allerdings zeige sich auch, dass die Zahl der
Anfragen jedes Jahr zunehme. Dies sei einerseits erfreulich, weil sich das
Öffentlichkeitsprinzip etabliert zu haben scheine, andererseits sei dies aber auch mit
Mehraufwand für die Verwaltung verbunden. Insbesondere das BAG und Swissmedic
müssten sehr aufwändige Gesuche bearbeiten. Ein Dossier für ein Zulassungsverfahren
eines Medikaments beispielsweise könne «mehrere hundert Bundesordner» umfassen,
wurde in der bundesrätlichen Stellungnahme ausgeführt. Eine Ausnahmeregelung
werde deshalb ausdrücklich begrüsst. Allerdings unterstütze der Bundesrat die Idee,
dass im Gesetz kein fixer Betrag festgehalten werden solle. 3

Die Teilrevision des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip, die von der SPK-
NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG)
ausgearbeitet worden war, wurde in der Frühjahrssession 2021 im Nationalrat
debattiert. Der Vorschlag sah vor, dass für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten
keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen, es sei denn der Verwaltungsaufwand sei
besonders hoch. In der Vorlage wurde hierzu ein Maximalbetrag von CHF 2'000
festgelegt, wogegen zwei Minderheitenanträge eingereicht worden waren: Die
Minderheit Damien Cottier (fdp, NE) wollte, dass die Tarife wie bisher vom Bundesrat
per Verordnung festgelegt werden sollen, und die von Jean-Luc Addor (svp, VS)
angeführte Minderheit schlug vor, selbst bei aufwändigen Verfahren überhaupt keine
Gebühr zu verlangen, wenn das öffentliche Interesse für die Anfrage gross ist. 
Bevor über die Gebührenerhebung diskutiert werden konnte, musste die Volkskammer
freilich über Eintreten beschliessen. Eine Minderheit der SPK-NR hatte nämlich dafür
plädiert, gar nicht auf die Vorlage einzutreten. Für diese Minderheit argumentierte
Marco Romano (mitte, TI), dass ein Paradigmenwechsel, wie er hier angestrebt werde,
nicht nötig sei. Kostenlosigkeit sei zudem ein falsches Signal. Solche Anfragen
verursachten immer Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Bei unverhältnismässig hohen Kosten dürften diese sehr wohl auf die
Verursachenden abgewälzt werden. Dies funktioniere mit der aktuell geltenden
Regelung ja bereits gut und Gebühren würden nur mit der nötigen Zurückhaltung
verlangt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen liessen erkennen, dass
Eintreten kaum umstritten sein würde. Hervorgehoben wurde die Bedeutung der
Transparenz der Staatsbehörden für die Demokratie, die mit dem Öffentlichkeitsprinzip
bedeutend erhöht werden könne. Damien Cottier (fdp, NE) gab hingegen bekannt, dass
sich die FDP.Liberalen-Fraktion der Minderheit Romano anschliesse. Es müsse
vermieden werden, dass die Verwaltung mit zeitintensiven Gesuchen eingedeckt werde.
Die 55 Stimmen, die gegen Eintreten votierten, stammten denn auch aus der
geschlossen stimmenden FDP.Liberalen-Fraktion und aus der grossen Mehrheit der
Mitte-Fraktion. Gegen die 135 Stimmen für Eintreten aus allen anderen Fraktionen
reichten sie freilich nicht aus. 
In der Folge wurden beide Minderheitenanträge abgelehnt. Mit 139 zu 51 Stimmen
sprach sich der Nationalrat gegen die Minderheit Addor aus, die lediglich Unterstützung
aus der SVP-Fraktion erhielt. Trotz des Antrags von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, es
vor allem bei grossem Aufwand dem Bundesrat zu überlassen, wie hoch die Gebühren
sein sollen, weil «Jahr für Jahr [...] mehr Zugangsgesuche bei den Bundesbehörden»
eingingen, wurde auch die Minderheit Cottier mit 121 zu 68 Stimmen – Letztere aus den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Mitte und der FDP und einem Teil der SVP-
Fraktion – abgelehnt. Ebenfalls nicht auf Gehör stiess der Antrag des Bundesrats, den

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Passus zur Informationspflicht aus der Vorlage zu streichen. Der Entwurf sah vor, dass
die Gesuchstellenden informiert werden müssen, wenn die Verwaltung eine Gebühr zu
erheben gedenkt, wobei auch die Höhe der Gebühr (maximal CHF 2'000) kommuniziert
werden müsste. Mit 190 zu 1 Stimme wurde die Informationspflicht jedoch deutlich
gutgeheissen. Einzig Kurt Fluri (fdp, SO) unterstützte den Antrag der Regierung. Mit 136
zu 54 Stimmen bei 3 Enthaltungen bei der Gesamtabstimmung schickte der Nationalrat
die Vorlage an die kleine Kammer. Die Gegenstimmen stammten erneut von den
Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. 4

Mit 21 zu 16 Stimmen (3 Enthaltungen) schickte der Ständerat die Vorlage für eine
Neuregelung des Zugangs zu öffentlichen Dokumenten zurück an den Nationalrat. Die
Mehrheit folgte damit dem Antrag ihrer SPK-SR, nicht auf die Vorlage einzutreten. Die
ursprünglich auf eine parlamentarische Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG)
zurückgehende Vorlage will im Öffentlichkeitsgesetz eine grundsätzliche
Gebührenfreiheit verankern. Dies sei faktisch auch heute schon der Fall, argumentierte
Heidi Z'graggen (mitte, UR) für die Kommission. Rechnung würde nur in jenen Fällen
gestellt, in denen der Aufwand für die Beschaffung und Aufbereitung von Dokumenten
ausserordentlich hoch sei. Konkret würde dies aber lediglich 3 Prozent der Anfragen
betreffen, bei denen im Jahr 2018 eine Gesamtsumme von rund CHF 13'000 verlangt
worden sei. Die Mehrheit der SPK-SR habe sich deshalb gefragt, ob es hier überhaupt
Handlungsbedarf gebe. Grundsätzliche Gebührenfreiheit würde zudem wohl zu einem
Anstieg aufwendiger Gesuche führen, was eine «Behinderung der Effizienz der
Verwaltung» zur Folge habe, so die Vertreterin des Kantons Uri weiter. Die von Lisa
Mazzone (gp, GE) angeführte Kommissionsminderheit wies vergeblich darauf hin, dass
sich nicht nur der Nationalrat, sondern auch der Bundesrat für die Vorlage
ausgesprochen hätten. Das Ziel einer transparenten Verwaltung könne nur erreicht
werden, wenn der Zugang zu allen Dokumenten gewährleistet sei. Über
Maximalgebühren, die bei sehr aufwändigen Gesuchen erhoben werden dürfen, habe
der Nationalrat bereits debattiert und diese könnten auch eingeführt werden, um einer
Überbelastung der Verwaltung zu begegnen. Dafür brauche es aber eine Detailberatung
und somit ein Eintreten. Auch Hans Stöckli (sp, BE) gehörte der Minderheit an und gab
zu Protokoll, dass sich Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit «prohibitiv»
eingeschränkt fühlten. Auch dieses Argument verfing freilich nur bei einer
Ratsminderheit. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Weil sich der Ständerat ziemlich knapp dazu entschieden hatte, nicht auf die Vorlage
der SPK-NR für eine Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes einzutreten, musste sich
die grosse Kammer in der Herbstsession 2021 erneut über die Idee eines kostenlosen
Zugangs zu öffentlichen Dokumenten beugen. Eine 18-köpfige Mehrheit der
Kommission empfahl Festhalten am Eintretensentscheid und eine 5-köpfige Minderheit
wollte sich dem Ständerat anschliessen und damit die bisherige Regelung beibehalten,
welche die Erhebung von Gebühren erlaubt. 
In der Regel seien Anfragen kostenlos. Gebühren würden effektiv nur in jenen Fällen
erhoben, in denen die Bereitstellung nachgefragter Dokumente mit hohem Aufwand für
die Verwaltung verbunden ist, führte Andri Silberschmidt (fdp, ZH) in der Ratsdebatte
für die Kommissionsminderheit aus, also etwa in 3 Prozent aller Fälle. Ein
Handlungsbedarf mache die FDP.Liberale-Fraktion aufgrund dieser geringen Zahl nicht
aus. Auch die Mitte-Fraktion – ausgenommen die EVP – sehe nicht ein, weshalb das
bewährte Vorgehen geändert werden soll, erklärte Marianne Binder-Keller (mitte, AG).
In Ausnahmefällen dürfe eine Anfrage durchaus etwas kosten, zumal die Gebühren für
den teilweise hohen Aufwand «wirklich marginal» seien. Auf der anderen Seite
argumentierten die Grüne sowie die Grünliberale Fraktion mit der Transparenz, die nur
dann gegeben sei, wenn alle Dokumente kostenlos zur Verfügung gestellt würden – so
Irène Kälin (gp, AG) und Corina Gredig (glp, ZH) einhellig. Verwundert zeigte sich Nadine
Masshardt (sp, BE) über die Ablehnung des Ständerats, habe doch die SPK-SR der
parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG), auf welche die Vorlage
zurückgeht, noch einstimmig Folge gegeben. Neue Argumente seien in der
Ständeratsdebatte allerdings keine aufgekommen. Das 2004 eingeführte
Öffentlichkeitsprinzip und das Ziel «die Verwaltung bürgerfreundlicher und
zugänglicher» zu machen, könne aber nur gänzlich gebührenfrei umgesetzt werden.
Auch der Bundesrat stehe hinter der Vorlage, liess Karin Keller-Sutter verlauten. Der
Handlungsbedarf sei in der Tat «eher punktuell», aber es könne nicht ausgeschlossen
werden, dass überhöhte Gebühren Gesuchstellende abschrecken könnten. Weil neben
der geschlossenen FDP- und der mehrheitlichen Mitte-Fraktion niemand die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2021
MARC BÜHLMANN
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ständerätliche Ablehnung des Vorschlags teilen mochte, entschied sich der Nationalrat
mit 132 zu 47 Stimmen für Festhalten am Eintretensentscheid. Damit ging die Vorlage
zurück an den Ständerat. 6

Weil der Nationalrat auf Eintreten auf die Umsetzung der parlamentarischen Initiative
von Edith Graf-Litscher (sp, TG) zur Änderung des Öffentlichkeitsgesetzes beharrt
hatte, musste der Ständerat ein zweites Mal darüber debattieren, ob er das Geschäft
detailliert behandeln will oder nicht. Das «Wohl des Landes» stehe und falle nicht mit
dieser Vorlage, beschrieb Andrea Caroni (fdp, AR) die Initiative, bei der es eigentlich
lediglich darum ging, ob die Einsicht amtlicher Dokumente gänzlich gebührenfrei
werden soll oder ob an der aktuellen Regel festgehalten werden soll, die Gebühren als
Regelfall vorsieht. Da die Gebühren in der Praxis in 97 Prozent aller Fälle erlassen
würden, könnte man dies eigentlich auch ins Gesetz übernehmen, argumentierte eine
starke Minderheit der SPK-SR, die Eintreten und damit Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats empfahl. Es gehe darum, das Verursacherprinzip hochzuhalten,
begründete hingegen Heidi Z'graggen (mitte, UR) als Kommissionssprecherin die
Empfehlung der Kommissionsmehrheit für Festhalten am ursprünglichen Entscheid und
somit für Nichteintreten. Wenn bei einer Einsicht hohe Kosten entstünden, dann sollen
diese nicht die Allgemeinheit, sondern die Gesuchsstellenden bezahlen müssen. Es
müsste gar ein Anstieg von Gesuchen befürchtet werden, wenn diese gänzlich
kostenfrei würden. Man könne in der Detailberatung ja immer noch Details regeln –
etwa eine Obergrenze von CHF 2'000 bei aufwändigen Gesuchen (Lisa Mazzone, gp, GE)
oder die Information, dass Gebühren anfallen könnten (Andrea Caroni, fdp, AR) –
entgegneten die Sprechenden für die Minderheit. Justizministerin Karin Keller-Sutter,
die noch einmal die positive Haltung des Bundesrates zu einem gebührenfreien
Öffentlichkeitsprinzip deutlich machte, verwies schliesslich auch auf die
Vernehmlassung, die gezeigt habe, dass eine Mehrheit der Kantone die Vorlage
befürwortete. Die kleine Kammer liess sich in der Folge umstimmen. Mit 25 zu 18
Stimmen folgte sie dem Minderheitsantrag und beschloss Eintreten. Damit geht die
Vorlage zur Detailberatung an die Kommissionen zurück. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2021
MARC BÜHLMANN

Weil der Ständerat in der Wintersession 2021 entgegen dem Antrag seiner SPK-SR
letztlich doch auf das Geschäft eingetreten war, gelangte die auf eine parlamentarische
Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG) zurückgehende Revision des Bundesgesetzes
über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung in der Frühjahrssession 2022 in die
ständerätliche Detailberatung. Der von der SPK-SR gemachte Vorschlag wurde mit 38 zu
2 Stimmen gutgeheissen: Für Einsichtsgesuche in amtliche Dokumente sollen künftig
keine Gebühren mehr verlangt werden. Ausgenommen werden sollen allerdings
Gesuche mit erheblichem Rechercheaufwand für die Verwaltung. Hier schuf der
Ständerat eine Differenz zum Nationalrat. Im Gegensatz zur grossen Kammer hatte die
SPK-SR nämlich vorgeschlagen, keine maximale Obergrenze für solche
Ausnahmegebühren festzulegen. Der Nationalrat hatte sich zuvor auf einen solchen
Maximalbetrag von CHF 2'000 geeinigt. Sie seien zwar selten, es gebe aber durchaus
Gesuche, die erheblichen Aufwand verursachten, die auch entsprechend verrechnet
werden können müssten, so Kommissionssprecher Mathias Zopfi (gp, GL). Er erwähnte
ein Beispiel, bei dem verwaltungsintern ganze 80 Stunden geleistet werden mussten,
was mit CHF 8'000 verrechnet worden sei. Im Gesetz werde ja zudem geregelt – hier
schwenkte der Ständerat entgegen der Empfehlung des Bundesrates auf die Linie des
Nationalrats ein –, dass Gesuchstellende vorgängig informiert werden müssen, ob und
in welcher Höhe der Verwaltungsaufwand Gebühren verursachen werde. Nachdem
Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigt hatte, dass der Bundesrat mit beiden
Änderungen gut leben könne, schritt der Ständerat zur Abstimmung und schickte die
veränderte Vorlage zurück an den Nationalrat. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2022
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession beschloss der Nationalrat, der Mehrheit seiner SPK-NR zu folgen
und an der ursprünglichen Version seiner Revision des Bundesgesetzes über das
Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung festzuhalten. Der Ständerat hatte in der
Detailberatung zur Vorlage, die auf eine parlamentarische Initiative von Edith Graf-
Litscher (sp, TG) zurückging, eine Differenz geschaffen: In der Regel soll die Einsicht in
Dokumente der Bundesverwaltung zwar kostenlos sein, für Gesuche, denen die
verantwortliche Verwaltungsstelle nur mit hohem Aufwand nachkommen kann, sollen
allerdings Gebühren verlangt werden können. Der Nationalrat hatte dafür eine
Obergrenze von CHF 2'000 vorgesehen, der Ständerat wollte hingegen keine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
MARC BÜHLMANN
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Kostenobergrenze beziffern. Eine Minderheit der SPK-NR hatte vergeblich dafür
plädiert, die ständerätliche Lösung zu übernehmen. Die Argumente von
Minderheitensprecher Damien Cottier (fdp, NE) sowie von Bundesrätin Karin Keller-
Sutter, es könne auch Gesuche geben, die Gebühren von mehr als CHF 2'000
rechtfertigten, stiessen lediglich bei der geschlossen stimmenden FDP.Liberalen- und
der Mehrheit der Mitte-Fraktion auf Gehör. Mit 130 zu 53 Stimmen (2 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Festhalten aus. 9

In der Herbstsession 2022 stand die Behandlung der Revision des Bundesgesetzes über
das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung in beiden Kammern auf der
Traktandenliste. Beide Räte waren sich schon zuvor grundsätzlich einig, dass der Zugang
zu amtlichen Dokumenten gebührenfrei möglich sein muss. Allerdings – dies hatte
bereits die parlamentarische Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG), auf die die
Vorlage zurückging, so vorgesehen – sollten in hohe Kosten verursachenden
Ausnahmefällen den Gesuchsstellenden Rechnungen ausgestellt werden dürfen. Nicht
einig waren sich National- und Ständerat darüber, ob für diese Ausnahmefälle eine
Kostenobergrenze festgelegt werden soll. Der Nationalrat hatte diese auf CHF 2'000
fixieren wollen. Der Ständerat hielt allerdings – unterstützt vom Bundesrat –
diskussionslos und einstimmig daran fest, keine solche Obergrenze festzulegen. Sie
seien zwar sehr selten, es gebe aber durchaus Gesuche, die Kosten von weit mehr als
CHF 2'000 verursachten, argumentierte der Sprecher der SPK-SR, Mathias Zopfi (gp,
GL). Die Kommission sei zudem der Meinung, dass der Erlass von Gebühren Sache des
Bundesrats sei.
Tags darauf schwenkte der Nationalrat auf diesen Beschluss des Ständerats ein. Die
Kommission sei zwar «inhaltlich» nicht einverstanden, sie wolle aber auf «eine
aussichtslose Differenzbereinigungsrunde» verzichten. Mit einer Gebührenobergrenze
hätte die Unterwanderung des grundsätzlich gebührenfreien Zugangs zu amtlichen
Dokumenten verhindert werden können; trotzdem sei auch die ständerätliche Lösung
noch ein «Schritt zur Stärkung des Öffentlichkeitsprinzips», argumentierte die
Sprecherin der SPK-NR, Céline Widmer (sp, ZH) in der grossen Kammer. Diese folgte
anschliessend stillschweigend dem Kommissionsantrag. 
In den Schlussabstimmungen hiess der Nationalrat die Vorlage mit 193 zu 0 Stimmen
gut und der Ständerat stimmte ihr mit 44 zu 1 Stimme zu. 10
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